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             Vorhabenbezogener Bebauungsplan

                   "Freiflächen - PVA- Golzow

                              - Entwurf -

                            - Teil A Kartenteil -

                                 Planzeichnung Teil A Planzeichenerklärung                           Textliche Festsetzungen

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr.1 BauGB, § 11 Absatz 2 BauNVO)

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen B-Planes „Freiflächen-PVA Golzow“ werden die Flächen als sonstige Sondergebiete
mit der Zweckbestimmung Photovoltaik festgesetzt.

Innerhalb der Sondergebiete sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:

· Photovoltaikanlagen, bestehend aus Unterkonstruktion und Solarmodulen

· Betriebsgebäude sowie Nebenanlagen wie Wechselrichter, Transformatoren, Umspannwerke und Stromspeicher.

Im Rahmen der festgesetzten Nutzung sind nur solche Vorhaben zulässig zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr.1 BauGB, § 16 Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 4 in Verbindung mit §§ 18 und 19 Absatz 3 BauNVO)

Im vorliegenden Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) nach § 16 BauNVO
und der Festlegung zur maximalen Höhe der baulichen Anlagen nach § 18 BauNVO bestimmt.

Grundflächenzahl

Für den räumlichen Geltungsbereich wird die GRZ mit 0,7 festgesetzt.

Höhe baulicher Anlagen

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen für Modultische inklusive Module sowie der Nebenanlagen darf maximal 3,5 m über Geländeoberkante
betragen. Die Unterkante der Modultische muss mindestens 0,80 m Abstand zur Geländeoberkante einhalten. Bezugspunkt ist die vorhandene
Topographie.

Bezüglich der Höhe des Umspannwerkes sind Ausnahmen zulässig.

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Darstellung von Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt.

Die baulichen Anlagen dürfen die Baugrenze nicht überschreiten. Eine Ausnahme besteht für erforderliche Nebenanlagen der
Sondergebietsflächen.

1.4 Erschließung

1.4.1 Ver- und Entsorgung

Erschließung

Die Zufahrt zum Plangebiet ist über zwei Zufahrten geplant. Die Hauptzufahrt befindet sich nach der derzeitigen Planung im Norden des
Plangebietes und schließt hier an die Straße nach Lucksfleiß an. Eine zweite Zufahrt befindet sich im Südosten des Plangebietes mit Anschluss an
die B 102. Letztere ist nur im Rahmen der Bauarbeiten und als Feuerwehrzufahrt (siehe Brandschutzkonzept) zu nutzen.

Interne Wege sind unbefestigte Nebenwege (umlaufend um die Anlage und zwischen den Modulreihen) und der Hauptweg (befestigt mit einer
wassergebundenen Schotterdecke). Der Verlauf der Wege ist variabel. Die endgültige Festlegung erfolgt in der Ausführungsplanung.

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches werden die Hauptwege als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung dargestellt. Dieser dient
unter anderem der Erschließung der einzelnen Planflächen sowie als Feuerwehrzufahrt.

Trinkwasserversorgung/ Abwasserentsorgung

Anlagen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sind nicht erforderlich.

Niederschlagswasser

Das auf den Modulen anfallende Regenwasser ist über die natürliche Versickerung in den anstehenden Untergrund abzuleiten. Ein
entsprechender Nachweis wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erbracht.

Elektrizität

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches verläuft eine Freileitung der E:DIS Netz GmbH. Der zu berücksichtigende Leitungsschutzstreifen
wurde als Fläche, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten ist, festgesetzt. Außerdem verläuft südöstlich des Geltungsbereiches eine
20 kV-Leitung.

Die Einspeisung des produzierten Stroms ist derzeit in ein Umspannwerk östlich des räumlichen Geltungsbereiches geplant. Der Netzanschluss ist
gesichert.

1.4.2 Brandschutz

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens ist das vorliegende Brandschutzkonzept zu berücksichtigen. Ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde zu erstellen.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen - Örtliche Bauvorschriften

2.1 Einfriedung

Einfriedungen haben zum räumlichen Geltungsbereich einen Mindestabstand von 5 m.

Zulässig sind Maschendraht-, Stabgittermatten- oder Wildknotenzaun mit Holz- oder Stahlpfosten ohne Sockel mit 20 cm Bodenfreiheit. Die Höhe
des Zaunes beträgt insgesamt 2,20 m inklusive Übersteigschutz.

Die Durchlässigkeit der Umzäunung für Klein- und Mittelsäuger muss sichergestellt sein.

3. Naturschutzfachliche Festsetzungen

Boden

Für die Umsetzung der vorgesehenen Nutzung ist gemäß Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) ein Bodenschutzkonzept zu erstellen.
Dieses ist vor Baubeginn zu erarbeiten und mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark abzustimmen.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

V1 vor Baubeginn Erstellen eines Bodenschutzkonzeptes und im Rahmen der Bauausführung Durchführung einer Bodenkundliche
Baubegleitung auf der Grundlage der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV).

V2 Schutz vorhandener Vegetationsbestände und sonstiger wertvoller Biotoptypen im Rahmen von Baumaßnahmen, V13 , DIN 18920
„Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ ist unbedingt zu beachten.

V3 Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Bautätigkeit, Beschränkungen von Baustellenzufahrten, Lagerplätzen und
Baustelleneinrichtungen

V4 fach- und umweltgerechte Entsorgung von Baustellenabfällen,

V5 getrennte Zwischenlagerung und Wiedereinbau von Oberboden,

V6 sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,

V7 Vermeidung unnötiger Bodenversiegelungen u.a. durch Nutzung vorhandener Erschließungswege, entstandene Bodenverdichtungen, sind
nach Abschluss der Baumaßnahmen zu brechen,

V8 Zusätzliche Erschließungswege sind in ungebundener Bauweise herzustellen,

V9 Einsatz von reflexions- bzw. blendarmen Solarmodulen, die zum Zeitpunkt der Errichtung der PVA den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen,

V10 Abstand der Module vom Boden mindestens 0,80 m,

V11 Gewährleistung der Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger, Bodenabstand des Zaunes 20 cm,

V12 Vermeidung von Zerschneidungswirkungen,

V13 Vermeidung von Beeinträchtigungen der vorkommenden Brutvogelfauna durch Bauzeitenregelung (Bauverbot vom 01.03. bis 31.08.).
Alternativ kann die Baufeldfreimachung während der Brutperiode erfolgen, sofern ein Vorkommen von brütenden Vögeln im Rahmen einer
ökologischen Baubegleitung ausgeschlossen wird.

Artenschutzmaßnahmen/ Vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

VCEF1 Anlage von Brachflächen auf Magerstandorten als Ersatzhabitat für die Feldlerche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches auf
den Ackerflächen westlich der Flächen die mit Freiflächen-PVA überbaut werden.

Die Brachfläche wird der Selbstbegrünung überlassen, um sich so zu einem wertvollen Habitat zu entwickeln. Zusätzliche 
Pflegemaßnahmen sind nicht erforderlich.

VCEF2 Anlegen von Brachflächen im Randbereich des räumlichen Geltungsbereiches als Ersatzhabitate für die Heidelerche.

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches bleibt in den Randbereichen um die geplanten Freiflächen-PVA ein Brachstreifen in
einer Breite von ca. 3 m für die Art erhalten.

Der Brachstreifen bleibt der Selbstbegrünung überlassen, um sich so zu einem wertvollen Habitat zu entwickeln. Eine einmalige
Mahd ab August eines Jahres ist möglich.

Die um die geplante Freiflächen-PVA geplante Strauchhecke dient der Art als Sitzwarte und Schutz.

VCEF3 Anlage von Brachflächen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches auf einer Fläche von ca. 3,4661 ha westlich des geplanten
Vorhabens in der Gemarkung Ragösen, Flur 1, Flurstück 38/2 als Ersatzhabitat für die Feldlerche

Die Fläche unterliegt derzeit einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Sie befindet sich im Eigentum der Golzow Agrar GmbH
& Co. KG. Die Sicherung der Maßnahme erfolgt über die Standzeit der geplanten Freiflächen-PVA durch einen entsprechenden
Pachtvertrag.

Die Brachfläche wird der Selbstbegrünung überlassen. Die vorhandene Grundfeuchte und der Verzicht auf Düngemaßnahmen 
verhindert meist eine üppige Vegetationsentwicklung. Alle zwei Jahre ist die zwischenzeitlich aufgewachsene Vegetation zu 
beseitigen. Nur unregelmäßig oder lediglich saisonal vernässende Senken sowie im Frühjahr schnell abtrocknende Randbereiche
von Nassstellen bedürfen einer regelmäßigen Pflege, um sie für die Feldlerche attraktiv zu halten. Eine jährliche Bodenbearbeitung
im Winterhalbjahr beseitigt ungünstige Vegetationsstrukturen. Ein zusätzliches Aufrauen der Flächen im zeitigen Frühjahr bis etwa
zum 20.03 eines Jahres hemmt die Vegetationsentwicklung und steigert den Erfolg der Maßnahme.

         Beispielansicht: Modultisch mit Zaunanlage und Umpflanzung M 1:100 Übersichtskarte (Quelle: DTK025 06/2023 © Geobasis DE/LGB)
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Ausgleichsmaßnahmen

Artenschutzmaßnahmen / Vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

Höhenbezugspunkt

Löschwasserquelle

                          Textliche Festsetzungen

Ausgleichsmaßnahmen

A1 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer Frischwiese

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die nicht bebauten Flächen, einschließlich der Flächen
zwischen den Modultischreihen, auf ca. 76,60 ha durch Ansaat als naturnahe Wiese zu entwickeln. Für die Ansaat ist zertifiziertes Saatgut
der Regelsaatgutmischung FLL RSM Regio (Nordostdeutsches Tiefland) in der Ausführung als Grundmischung Frischwiese zu verwenden.

Die Flächen unter den Solarmodulen werden, soweit dies arbeitstechnisch möglich ist, mit angesät. Andernfalls ist die Entwicklung von
sonstigen ruderalen Staudenfluren durch Selbstbegrünung auf der Fläche unter den Solarmodulen zu erwarten.

Nach Inbetriebnahme der PV-Anlage ist die jährliche Mahd von Teilen der Vegetationsbestände zulässig, wenn deren Höhe die Höhe der
unteren Kanten der Module (ca. 80 cm) erreicht hat und eine potenzielle Brandgefahr besteht. Die Wiederholung der Mahd ist jeweils dann
zulässig, wenn die Vegetation erneut die Höhe der Module erreicht. Die Mahd der übrigen niedrig wachsenden Vegetationsbestände ist
einmal jährlich Ende Oktober zulässig.

Bei einer Mahd im Zeitraum zwischen dem 01.03. und 31.08. sind vor dieser die Vegetationsbestände auf das Vorhandensein von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln zu kontrollieren. Es ist sicher zu stellen, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1
BNatSchG erfüllt werden.

A2 Anlage eines Gehölzstreifens um die Sondergebietsflächen als Ausgleich für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Gleichzeitig dient
dieser dem Erhalt des Biotopverbundsystems. Die Breite des Gehölzstreifens beträgt insgesamt 3 m. Die Pflanzung erfolgt zweireihig, dabei
werden die zu pflanzenden Sträucher in einem Abstand von 1,50 m versetzt zueinander gepflanzt.

Zu verwenden sind einheimische Gehölze aus zertifiziertem Anbau (§ 40 BNatSchG). Bei der Auswahl der zu pflanzenden Gehölze ist die
Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile
(Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark - GehölzSchVO PM) vom 29.09.2011 zu verwenden.

Nach der Pflanzung ist der Gehölzstreifen zu pflegen und über die gesamte Standzeit der Freiflächen-PVA zu erhalten.
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